
Ratgeber
Rechtliche Betreuung



Wer kümmert sich um mich, wenn ich selbst nicht mehr in der Lage dazu bin? 

Wie kann ich frühzeitig vorsorgen, sodass meine Wünsche später beachtet werden? 

Wie reagiere ich auf ein Betreuungsverfahren? 

Wie verhalte ich mich als Angehöriger? 

Falls Sie sich diese oder ähnliche Fragen stellen, haben Sie es mit dem juristischen Komplex der „Recht­
lichen Betreuung“ zu tun. Der VorsorgeAnwalt e.V. informiert Sie und bietet Hilfe an.

Was ist recht­
liche Betreuung?
Wenn Sie Ihre Angelegenheiten 
aufgrund einer Krankheit oder 
Ihres Alters nicht mehr selbst  
erledigen können, kann Ihnen 
vom Gericht ein Betreuer als 
rechtlicher Vertreter zur Seite 
gestellt werden. Beispielsweise 
geschieht dies, wenn Sie Ihre 
Vermögensangelegenheiten oder 
Ihre gesundheitliche Vorsorge 
nicht regeln können. Früher 
war die Rede von „Entmündi-
gung“ und „Vormundschaft“. 
Heutzutage soll der Betreuer 
mehr unterstützen und weniger 
bevormunden. Zudem erhält er 
auch nur Vertretungsrechte für 
die Bereiche, die Sie allein nicht 
bewältigen können. 

Der Weg zur  
Betreuung
Eine Betreuung darf nur das  
Betreuungsgericht anordnen 
(früher: Vormundschaftsgericht). 
Die Anregung dazu kommt meist 
aus Krankenhäusern, Pflegehei-
men oder von Angehörigen. Jeder 
kann auch für sich selbst einen 
Antrag auf Betreuung stellen.

Liegt dem Gericht eine Anre-
gung oder ein Antrag vor, be-
ginnen die Ermittlungen. Der 
Richter wendet sich während 

des Verfahrens schriftlich und 
persönlich an Sie. Normalerweise 
fertigt ein sachverständiger Arzt 
ein Gutachten über Ihren geisti
gen und körperlichen Zustand an.

Zum Schluss entscheidet das 
Betreuungsgericht:
•	 Ob überhaupt eine Betreuung 

eingerichtet wird.
•	 Welche Bereiche die Betreu-

ung umfasst.
•	 Wer der Betreuer wird.

Falls Sie sich in einer solchen  
Situation befinden und sich 
gegen die Betreuung wehren 
möchten oder Ihren Betreuer 

mitbestimmen wollen, sollten 
Sie sich umgehend von einem 
Rechtsanwalt beraten und ver
treten lassen. 

Wer kann  
Betreuer sein?
Sind Sie noch in der Lage, selbst 
zu entscheiden, können Sie eine 
Person als Betreuer vorschlagen:  
Das kann ein Angehöriger, 
Freund oder Bekannter sein.  
Machen Sie keine Angaben, steht 
eine solche Person nicht zur Ver-
fügung oder wird als ungeeignet 
angesehen, benennt das Gericht 
einen Berufsbetreuer. 

Betreuerbestellung

Antrag/Anregung Anhörung med. Gutachten

Zweite AnhörungGerichtsbeschluss
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Eine besondere Ausbildung, um 
diese Tätigkeit auszuüben, gibt 
es nicht. Viele Menschen haben 
daher Vorbehalte gegenüber 
Berufsbetreuern. Manche sind 
für zu viele Personen zuständig 
und widmen dem Einzelnen zu 
wenig Zeit. Kontrolle und Be-
zahlung sind ebenfalls oft nicht 
ausreichend. Auch die ehrenamt-
lichen Betreuer sind teilweise mit 
ihrer Aufgabe überfordert. Eine 
ungenügende Versorgung sowie 
finanzielle Verluste können die 
Folgen sein. So notwendig und 
wichtig die Unterstützung durch 
einen Betreuer ist, so ist sie doch 
leider häufig nicht professionell 
genug. 

Betreuung  
kostet
Die Kosten Ihrer Betreuung 
tragen Sie. Nur falls Sie mittellos 
sind, bezahlt der Staat. Angehö-
rige als ehrenamtliche Betreuer 
erhalten keine Vergütung. Sie 
bekommen lediglich eine geringe 

Aufwandspauschale. Berufs
betreuer erhalten ebenfalls eine 
geringe Pauschale. 

Wie kann ich 
vorsorgen?
Die beste Vorsorge ist eine persön-
liche Vorsorgeregelung einschließ-
lich einer Vorsorgevollmacht. Ein 
VorsorgeAnwalt kann speziell 
auf Sie zugeschnittene individu-
elle und juristisch einwandfreie 
Vorsorgeregelungen entwerfen. 
Falls Sie niemanden kennen, den 
Sie bevollmächtigen wollen oder 
Ihrem Bevollmächtigten einen 
Spezialisten zur Seite stellen 
möchten, kann diese Aufgaben 
auch ein VorsorgeAnwalt über-
nehmen. 

Sollten Sie eine rechtliche Be-
treuung für spätere Zeiten wün-
schen, können Sie eine Betreu-
ungsverfügung verfassen. Dort 
legen Sie fest, wen Sie als Betreu-
er einsetzen wollen und wen Sie 
ablehnen. Außerdem können Sie 

bestimmte Anliegen schriftlich 
festhalten, z. B. ob Sie im Pflege-
fall in ein bestimmtes Heim oder 
zuhause bleiben wollen.

Was sollten  
Angehörige  
beachten?
Falls Sie einen zu betreuenden 
Menschen kennen, lassen Sie 
sich am besten individuell von  
einem VorsorgeAnwalt bera-
ten. Er kann Ihnen dabei helfen 
zu entscheiden, ob es sinnvoller 
ist, ein Betreuungsverfahren ein-
zuleiten oder Vorsorgeregelungen 
zu verfassen. 

Selbst wenn schon ein Betreu-
ungsverfahren läuft, ist es rat-
sam, sich vertreten zu lassen. Sie 
können als Angehöriger vieles im 
Verfahren beeinflussen. 

Auch wenn ein Angehöriger 
bereits eine Vorsorgevollmacht 
erteilt hat und Sie irgendeinen 
Zweifel an Redlichkeit oder 
Kompetenz des Bevollmäch-
tigten haben, sollten Sie sich 
juristisch unterstützen lassen. 
Ihr Anwalt kann dann z. B. eine 
Kontrollbetreuung beim Gericht 
beantragen.
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Wer hilft mir beim Erstellen meiner persönlichen 
Vorsorge?
Sie können durch umfassende Vorsorgeregelungen eine rechtliche Betreuung verhindern. Die Vorsorge-
vollmacht allein ist manchmal unzureichend. Ihr VorsorgeAnwalt kann für Sie individuelle Regelungen 
entwerfen. Er verfügt über die nötige Erfahrung und geht auf Ihre ganz persönliche Situation ein. Muster 
und Formulare können dabei lediglich als erste Hinweise dienen, um zu erkennen, was geregelt werden 
kann. Ein guter Berater wird Ihnen darüber hinaus mitteilen, welche zusätzlichen Lösungen für Sie wich-
tig sind – etwa eine Patientenverfügung, ein Leitfaden zur Information des Bevollmächtigten oder eine 
detaillierte Vereinbarung mit dem Bevollmächtigten über dessen Rechte und Pflichten. 

Wie unterstützt mich der VorsorgeAnwalt?
Selbstverständlich hilft Ihnen Ihr VorsorgeAnwalt in Auseinandersetzungen um die Einrichtung oder 
Vermeidung einer Betreuung. Neben seiner beratenden Tätigkeit kann Ihr VorsorgeAnwalt auch selbst 
Bevollmächtigter sein. Als kompetenter Außenstehender eignet er sich hierfür besonders gut. Zusätzlich 
bleiben Sie dank seiner juristischen Fachkenntnisse auch immer auf dem neuesten Stand.
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Ein VorsorgeAnwalt in Ihrer Nähe
In dem Verein „VorsorgeAnwalt e.V.“ sind Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte organisiert, die  
auf die Übernahme und Unterstützung von Bevollmächtigten spezialisiert sind. Sie nennen sich  
„VorsorgeAnwalt“. 

Der eingetragene Verein hat Mitglieder in allen Teilen Deutschlands. Er wählt seine Mitglieder sehr  
sorgfältig aus. Sie dürfen daher darauf vertrauen, dass Sie überall in Deutschland die gleiche, qualitativ 
hochwertige Hilfe von Ihrem VorsorgeAnwalt erhalten.

Sie finden den VorsorgeAnwalt in Ihrer Nähe über unsere Internetseite. 

VorsorgeAnwalt e. V. 
 

Tel.: 030 80 90 62 91 · Fax: 030 80 90 62 92
 Info@VorsorgeAnwalt-eV.de
www.VorsorgeAnwalt-eV.de


